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Gemeinde Feusisberg

Durchgangsplatz für Schweizer Fahrende

PLATZORDNUNG

Der Durchgangsplatz wird von März bis Oktober betrieben. Je
nach Wetterverhältnissen und Nachfrage können die Daten
ausgedehnt resp. verkürzt werden. In den Wintermonaten wird der
Betrieb eingestellt.
Es werden maximal 5 Wohneinheiten ohne Befestigung auf dem
geteerten Platz zugelassen. Das angrenzende Wiesland darf
nicht benutzt werden. Der Platz dient nur für Schweizer
Fahrende.

Die Aufenthaltsdauer beträgt maximal ein Monat.

Ab 22.00 Uhr ist jeglicher Lärm zu vermeiden.

Haustiere müssen beaufsichtigt und angebunden werden.

Das Ablaugen von Möbeln und alle anderen Arbeiten mit
Lösungsmitteln sind strengstens untersagt.
Die Kehrichtsäcke sind gut verschlossen bei der Ablagestelle
(Container) zu deponieren.

Gebühren:

Platzgebühr pro Woche und Wohneinheit: Fr. 20.--
An- und Abmeldung:

Hat bei der Gemeindeverwaltung Feusisberg, DorfStrasse 2,
8834 Schindellegi, zu erfolgen.
Die Eltern schulpflichtiger Kinder haben bei der Anmeldung
die notwendige Schuldispens der Schulbehörde ihres Winter-
Standplatzes vorzuweisen.

Für die Reinigung des Platzes vor der Abreise sind die
Fahrenden selber verantwortlich. Kehrichtabfuhr, Unterhaltsarbeiten

und Kontrollen werden im Turnus durch die Gemeinde
Feusisberg übernommen.



Fr. 120.-- pro Wohneinheit (wird bei der Abmeldung zurückerstattet,

sofern der Platz und die Umgebung sauber verlassen
wird).

12. Der vorhandene Weg zu den Waldungen muss jederzeit zugäng¬
lich bleiben.

13. Die Gemeinde Feusisberg lehnt jegliche Haftung bei Schäden
an Wagen und Einrichtungen ab.

14. Bei berechtigten Klagen muss der Platz innert 24 Stunden
verlassen werden. Eine eventuelle Aufforderung kann mit
Strafandrohung verbunden werden.

Schindellegi, 2. März 1995

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Der Schreiber:
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